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30.3.2020 

Fragenkatalog der Tourismusbranche im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern 

(in Klammern: Fragesteller) 

Themenbereich Fragestellung Antwort 

Erst- und Zweitwohnsitz Wie ist mit Personen umzugehen, die 
jetzt ihren Zweitwohnsitz in MV nutzen 

wollen und von anderen Regionen 
einreisen? (Rügen) 

Nur Personen, die einen Zweitwohnsitz in MV haben und hier 
erwerbsmäßig oder selbstständig tätig sind, dürfen nach MV 
einreisen. Siehe dazu §4 Absatz 5 der Verordnung. 

 Darf man als Zweitwohnsitzinhaber in 
den Ort kommen um jetzt Hausputz etc. 

durchzuführen?  
 

Zweitwohnungsbesitzer, die ihren Hausputz durchführen möchten, 
dürfen nicht nach Mecklenburg-Vorpommern reisen, weil die 
Ausnahmevorschrift zweiter Wohnsitz nur bei gleichzeitiger 
Erwerbstätigkeit (Arbeitsplatz oder selbständige Tätigkeit in M-V) 
greift. 

 Dürfen Dauercamper, die ihren ersten 
Wohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern 
haben, tagsüber auf ihren Dauercamping-
Standplatz und Reparaturen/Arbeiten 

vornehmen?  

Grundsätzlich ja, allerdings darf der Aufenthalt nicht zum 
touristischen Zweck werden (Erholung, Übernachtung etc.). Ferner 
sei auf die zweite Verordnung hingewiesen, die besagt, dass sich 
nur maximal 2 Personen (oder dem Hausstand angehörige) in der 
Gartenparzelle befinden. Ein „Feierabendbier“ mit Gartennachbarn 
oder dergleichen sind untersagt. 

 Dürfen Ehepartner, die in getrennten 

Haushalten leben, ihre Ehepartner mit 
Erstwohnsitz in MV besuchen? Wie sieht 
es mit der Familie aus? 

Ja. Ehe- und Lebenspartner sowie die Kernfamilie dürfen besucht 
werden. Allerdings muss mit örtlichen Kontrollen gerechnet werden, 
in denen die Verwandtschaft nachgewiesen werden muss. Um 
möglichst schnell zur Normalität zurückkehren zu können, bitten wir 
dringend darum solche Reisen und Besuche aufzuschieben. 

 Dürfen Angler und Bootsbesitzer aus 
MV ihre Boote nutzen und raus aufs 
Wasser? 
 

Ja, laut Verordnung ist dies nicht explizit untersagt. Allerdings wird 
auch hier auf das Kontaktverbot und die allgemein geltenden 
Regeln hingewiesen. 
 

Übernachtungen in MV Welche Regelungen gelten für 
Dauercamper, die unter Umständen 

nicht abreisen? (Campingverband) 

Dauercamping beinhaltet einen touristischen Zweck und ist 
demnach nicht erlaubt. Ferner ist dem Betreiber nach § 3 der 
Verordnung eine Beherbergung untersagt.  
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 Ich besitze eine private Ferienwohnung, 

einen Dauerstellplatz auf einem 
Campingplatz, ein Boot oder sonstiges 
für Freizeitzwecke nutzbares Objekt in 
Mecklenburg-Vorpommern, darf ich aus 
persönlichen Gründen dorthin reisen? 

 
 

Das Verbot der Reisen aus privatem Anlass umfasst auch Reisen, 
die das Aufsuchen oder Benutzen der angegebenen touristischen 
Objekte zu privaten Zwecken zum Ziel haben. Dies gilt für 
Personen, die ihren Erstwohnsitz nicht in MV haben. Ebenso darin 
eingeschlossen sind Reisen mit eigenem oder gemieteten Boot 
oder Caravan. 
 

 Sehr geehrte Damen und Herren, 
meine Familie ist seit vielen Jahren 
Dauercamper auf dem Campingplatz xy. 

Jetzt gibt es wegen der Pandemie 
verständlicherweise 
Reisebeschränkungen. 
Vertragsgemäß haben wir zum 
Saisonende im Oktober 2019 für einen 
Dauerstellplatz 20% Anzahlung für die 
Saison 2020 geleistet. Zum 1.April 2020 
ist eine Restsumme zu zahlen. 
Nun gibt es die Reisebeschränkungen, 
und es ist unbekannt, ab wann wir wieder 
anreisen dürfen.  
Ich bin nicht gewillt, in Vorkasse zu 
gehen, ohne zu wissen, ab wann ich den 
Standplatz wieder nutzen darf. 
Schlimmstenfalls überweise ich zum 1. 
April 2020 und darf den Campingplatz 
überhaupt nicht betreten! 
Wie muss ich mich verhalten und was ist 
zu beachten, um meine 
Reservierungsansprüche weiterhin zu 
sichern. Darf ich die Zahlungen 
aussetzen oder gegebenenfalls die 

Da es sich bei Ihrer Frage um Auslegungsfragen zu einem 
privatrechtlichen Vertrag handelt, bitte ich dies mit dem 
Vertragspartner zu klären. Hier sollte es in der derzeitigen Lage 
möglich sein, eine einvernehmliche Lösung zu finden.  
 
Außerdem finden Sie auf zahlreiche Fragen als Urlauber Antworten 
auf der Seite des Tourismusverbandes MV: https://www.auf-nach-
mv.de/informationen-coronavirus 
 

https://www.auf-nach-mv.de/informationen-coronavirus
https://www.auf-nach-mv.de/informationen-coronavirus
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Zahlungen entsprechend einer kürzeren 

Campingsaison anpassen? 
 

 Kann es eine neue Regelung für 
Tagestouristen bzw. eine verstärkte 

Kommunikation im Hinblick darauf geben, 
dass immer mehr davon im Land 
unterwegs sind? 

 

Tagestouristen aus anderen Bundesländern dürfen generell nicht 
mehr nach MV reisen. Bei Bewohnern MVs ist dies laut Verordnung 
nicht generell untersagt. Allerdings gilt das am 22.03.2020 
ausgesprochene Kontaktverbot.  

Wer darf noch öffnen? 
Welche Beschränkungen? 

 

Wie sieht die Regelung für die 
Strandbewirtschaftung 
(Strandkorbvermieter, 
Strandgastronomen etc.) aus? 
(Rostock/Warnemünde) 
 

Strandkorbvermieter dürfen ihre Strandkörbe nicht mehr vermieten, 
da sie laut § 1 Absatz 5 der Verordnung für den Publikumsverkehr 
zu schließen sind. 
Mit Wirkung vom 21.03.2020 dürfen Gastronomen nicht mehr 
öffnen. Ausnahmen bestehen für Liefer- und Abholservices. 
 
 

 Wie sollen sich Inhaber von Läden mit 
Doppelnutzung (Verkauf und Handwerk 
z. B. Fahrradladen mit Werkstatt und 
Haushaltsbedarf mit Messerschleifen, 
Verkauf und Dienstleistung z. B. Verkauf 
Handarbeit und Wäscherei) verhalten? 
(Seenplatte) 
 

In der Verordnung ist klar geregelt, wer öffnen darf und wer nicht. 
Ein Fahrradladen beispielsweise hat keine medizinische 
Notwendigkeit oder zählt nicht zum Lebensmitteleinzelhandel und 
hat damit geschlossen zu bleiben. Die Werkstatt hingegen als 
Dienstleister darf geöffnet sein. Siehe dazu § 1 Absatz 3. 
 

 Zählen 
Bootsvermieter/Hausbootvermieter als 

Beherberger? (Seenplatte) 
 

Dies sind Urlauber. Charterer/ Vermieter zählen als Beherberger, 
siehe dazu § 3 der Verordnung. 
 

 Ist der Verleih von Kanus/Rädern 

untersagt? (Seenplatte) 
 

Ja, da diese als Anbieter von Freizeitaktivitäten gelten, siehe § 1 
Absatz 5 der Verordnung. 
 

 Darf der Dönerladen um die Ecke noch 
öffnen? 

Nach Inkrafttreten der zweiten Verordnung vom 21.03.2020 sind 
Gaststätten im Sinne des § 1 des Gaststättengesetzes für den 
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Publikumsverkehr zu schließen. Dies gilt auch für den Dönerladen 
um die Ecke. 
Ausnahme: Ein Außerhausverkauf nach telefonischer oder 
elektronischer Bestellung darf stattfinden. Allerdings ist der Verzehr 
innerhalb eines Umkreises von 50m zu diesen Bereichen 
unzulässig. 

 Können „nicht erlaubnispflichtige 
Einrichtungen zur Beherbergung von 
Kindern und Jugendlichen“ unter § 3 
der Verordnung ergänzt werden? 
Formulierungsvorschlag DJH: Der Betrieb 
von nicht erlaubnispflichtigen 
Einrichtungen zur Beherbergung von 
Kindern und Jugendlichen (z. B. 
Jugendfreizeiteinrichtung, 
Jugendbildungseinrichtung, 
Jugendherberge, Schullandheim, 
Ferienlager) wird untersagt.“  Bezug 
auf § 45 (1) 2. Satz SGB VIII Kinder- und 
Jugendhilfegesetz (DJH) 
 
 

Vorschlag wurde an Task Force Corona im WM weitergegeben. 
 

   
Familienangehörige 
besuchen? 

Unsere Mutter wohnt in der Nähe von 

Bad Doberan und ist jetzt 85 Jahre alt. 
Mein Bruder kommt aus Dresden und ich 
aus Duisburg. Wir helfen ihr regelmäßig 
und wechselweise in Haus und Garten 
und erledigen die Dinge, die Sie nicht 
mehr alleine machen kann - wie schwere 
Sachen einkaufen, Gartenarbeiten und 
Reparaturen am und im Haus erledigen. 
 
Jetzt haben Sie MV „abgesperrt“ und wir 
würden gerne wissen, ob der Besuch bei 

Nach § 4 Abs. 1 der SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung – 
SARS-CoV-2-BekämpfV sind touristische Reisen aus privatem 
Anlass in das Gebiet des Landes Mecklenburg-Vorpommern bis 
mindestens 19.04.2020 untersagt.  
 
Private Besuche sollen dabei auf ein Minimum beschränkt werden, 
sind aber grundsätzlich, gerade in dem von Ihnen beschriebenen 
Fall (Hilfe bei älteren Familienangehörigen), erlaubt. Ob eine 
Einreise nach Mecklenburg-Vorpommern erfolgen darf, entscheiden 
aber letztendlich im Einzelfall immer die Kollegen der Landespolizei, 
die ggf. Kontrollen vor Ort durchführen. 
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meiner Mutter damit auch nicht mehr 
erlaubt ist. 
 

   

Wirtschaftliche Folgen 
und finanzielle Hilfen 

  
 

   

 Können regionale und  örtliche 
Tourismusverbände (i.d.R. als Vereine 

organisiert) für die Mitarbeiter 
Kurzarbeitergeld beantragen? 

 

Ja, wenn die übrigen KuG-Voraussetzungen erfüllt werden. Auf die 

Rechtsform kommt es dabei nicht an. 

 Sind Vermieter verpflichtet, Gästen für 
Buchungen bis 19.4. Geld zu erstatten 

oder dürfen sie auch eine 
Gutschrift/Voucher für einen Aufenthalt 
zu einem späteren Zeitpunkt ausstellen? 

 

Gäste haben einen Anspruch auf Erstattung. Siehe dazu auch 
https://www.deutschertourismusverband.de/service/coronavirus.html 
Allerdings ist es auch im Interesse der Vermieter Gäste über 
Gutschriften, Umbuchungen etc. zu binden und somit 
Liquiditätsengpässe zu mindern. 
 

 Welche Hilfen stehen allgemein zur 

Verfügung? 
Aktuelle Informationen und Ansprechpartner zur Corona-Hilfe 
entnehmen Sie bitte der Seite https://www.lfi-mv.de/. 
 

 Wie verhält es sich mit polnischen 
Mitarbeitern, die pendeln? 

Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern unterstützt 
polnische Pendlerinnen und Pendler, die ihren Arbeitsplatz in 

Mecklenburg-Vorpommern haben und aufgrund der polnischen 
Quarantäneregeln künftig nicht mehr täglich zur Arbeit fahren 
können. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Seiten des 
Landesförderinstituts: 
https://www.lfi-mv.de/meldungen/Weitere-Hilfestellungen-im-
Zusammenhang-mit-der-Coronakrise/index.html 

EU-Projekte Wie soll mit Mitarbeitern umgegangen 
werden, die über EU-Projekte finanziert 
werden? 
   

Projektträgern wird empfohlen, sich bei der jeweiligen 
Bewilligungsbehörde  zu informieren. Bund und EU Kommission 
sind derzeit in Abstimmung praktikabler Lösungen, wie 
beispielsweise einer kostenneutralen Verlängerung der Projekte. 

 

https://www.deutschertourismusverband.de/service/coronavirus.html


6 
 

 ESF Fondsverwaltung: Die 
Projektträger/Zuwendungsempfänger/innen sind aufgefordert, 
selbstständig zu prüfen, ob Verschiebungen, Anpassungen oder 
Absagen von Aktivitäten und Angebotsformaten erforderlich werden 
und welche notwendigen Änderungen sich daraus für die 
Projektumsetzung ergeben. Die Projektträger senden eine 
entsprechende Änderungsmitteilung mit kurzer Begründung (per 
Email) an die Bewilligungsbehörde. Die ESF-Fondsverwaltung 
sichert zu, dass Projektträgern/ Zuwendungsempfänger/ 
innen keine Nachteile aufgrund dieser erforderlichen 
Projektanpassungen entstehen werden (z. B. soll bei verzögerter 
oder nicht vollständig erfüllter Zielerreichung keine Reduzierung der 
Fördermittel erfolgen). Diese Regelung ist zunächst bis 20.04.2020 
befristet. 
 
Für die Frage nach Verlängerung des Bewilligungszeitraumes 
sollten sich die Projektträger ebenfalls an die Bewilligungsbehörde 
wenden. 
 
Nachtrag: Eine Ausweitung der ESF-Regelung wird auch 
gegenwärtig für den EFRE diskutiert und erarbeitet. 
 

Kontrollen Sind Kontrollen zur Durchsetzung der 
Verordnung auch in Zügen und im 
Landesinneren geplant?  

 

Es sind flächendeckende Kontrollen geplant, wie sich diese im 
Einzelnen gestalten, kann nicht beantwortet werden. 
 

 Wie wird generell die Einhaltung der 
Verordnung überwacht und wo werden 
offene Verkehrswege bzw. angesetzte 
Kontrollen kommuniziert? 

 

Für die Kontrollen sind die örtlichen Ordnungsbehörden zuständig. 
 

Gesundheitstourismus/ 
Kurwesen 

Ist ein Erlass von Allgemeinverfügungen 
zum Verbot und zur Beschränkung von 
Angeboten in Kur- und Reha-

Bereits durchgesetzt. 
In der Verordnung der Landesregierung über Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-
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Einrichtungen sowie in teilstationären 

Pflegeeinrichtungen nach dem Vorbild 
Schleswig-Holsteins geplant oder 
möglich? (Bäderverband) 

 
 

CoV-2 in Mecklenburg-Vorpommern heißt es in § 4 Absatz 2: 
„Reisen zur Entgegennahme von vermeidbaren oder 
aufschiebbaren Maßnahmen der medizinischen Vorsorge oder 
Rehabilitation sind untersagt“. Diese Vorschrift ist am 16. März 2020 
in Kraft getreten. 
 

 Wie soll mit notwendigen 
Anschlussheilbehandlungen in 

Rehakliniken umgegangen werden? 
(Greifswald) 

 

 

Patienten dürfen nach wie vor zu sogenannten 
Anschlussheilbehandlungen anreisen. Dies sind notwendige, sich 
direkt an einen Krankenhausaufenthalt anschließende, indizierte 
Maßnahmen. 

 

 Kann auch für öffentliche Betriebe und 
Auszubildende Kurzarbeitergeld (KuG) 

beantragt werden? 
 

Auch für öffentliche Betriebe gibt es grundsätzlich Kurzarbeitergeld. 
Betriebe i.S. der KuG-Vorschriften sind zum Beispiel auch 
Verwaltungen jeder Art (Behörden), Schulen, Krankenhäuser, 
Kurkliniken oder Kindergärten. Allerdings kommt KuG aus 
wirtschaftlichen Gründen für öffentliche Betriebe regelmäßig nicht in 
Betracht, wohl aber KuG wegen eines unabwendbaren Ereignisses. 
Betriebsstörungen wegen der aktuellen Corona-Krise (erheblicher 
Arbeitsausfall mit Entgeltausfall nach § 96 ff SGB III) sind als 
unabwendbares Ereignis einzuordnen, so dass hier KuG auch für 
öffentliche Betriebe gewährt werden kann. 
 
Auch Auszubildende haben grundsätzlich einen Anspruch auf KuG, 
da auch bei Ihnen ein sozialversicherungspflichtiges 
Beschäftigungsverhältnis vorliegt, Ziffer 2.6 (6) / Seite 21 der 
fachlichen Weisung zum KuG. 
Ist trotz Ausschöpfens aller Möglichkeiten die Kurzarbeit auch für 
Auszubildende unvermeidbar, steht Auszubildenden gem. § 19 Abs. 
1 Nr. 2 BBiG ein Anspruch auf Fortzahlung der Vergütung bis zur 
Dauer von 6 Wochen zu, Ziff. 1.2.4 / Seite 9  der anliegenden 
fachlichen Weisung der BA. Bei Auszubildenden muss allerdings 
die Ausbildungsmöglichkeit entfallen. Hier empfiehlt sich eine 
Abstimmung mit der zuständigen Wirtschaftskammer. 
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sonstiges Wohin können sich z. B. Kliniken 
wenden, die Mundschutzmasken 

benötigen? (Bäderverband) 
 

In der kommenden Woche rechnet die Landesregierung mit der 
Lieferung von FFP 2-Masken. Die Verteilung der Lieferung erfolgt 
prioritär. Es ist vorgesehen auch Rehakliniken zu berücksichtigen. 

 

 Wie ist mit der anstehenden 
Unterzeichnung von Lehrlings-/Azubi-
Verträgen umzugehen? 

 

Die Regeln für Vertragsunterzeichnungen sind allgemeiner Natur 
und sicher auch hier anwendbar. So könnte etwa eine Person den 
Vertrag unterschreiben und der anderen diesen zusenden, der dann 
wiederum unterschreibt und den Vertrag an die erste Person 
zurücksendet. 

 Gibt es einen neuen Zeitrahmen für den 
Wettbewerb für die Modellregionen? 

 

Es ist angedacht, den Wettbewerbszeitraum bis 30.06.2020 zu 
verlängern. Detaillierte Informationen für die Regionen folgen nach 
interner Abstimmung in KW 13.  
 

Hinweis: Bei Beantwortung der Fragen wird Bezug genommen auf die Verordnung der Landesregierung über Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Mecklenburg-Vorpommern 
(SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung – SARS-CoV-2-BekämpfV) sowie die zweite Verordnung SARS-CoV-2-BekämpfV II vom 21.03.2020 

 


